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	Gemeindebüro

	
	Umgang mit der Barkasse




Vorbemerkung:

Die Barkasse in den Gemeinden wird vor allem zur Erfassung der Kollekten und Barspenden verwendet, sowie zur Begleichung von Auslagen genutzt.




	1. 
	am Anfang des Monats einen neuen Aktendulli für die Abheftung der Belege vorbereiten und fortlaufende Nummer für den neuen Monat in Business Central anlegen (Vormonat +1) – bitte nicht in jedem Monat wieder bei 1 anfangen, außer im Januar, da geht es wieder von vorne los

	2. 
	kleine Belege aufkleben – es können mehrere Belege auf ein Blatt geklebt werden (nach der Reihenfolge der Buchung)

	3. 
	Belege kontieren, das bedeutet, die Nummern für das Sachkonto z.B. Verbrauchsmaterial kirchlicher Bereich und die Kostenstelle z.B. Gottesdienst (beide Nummern werden durch einen Punkt voneinander getrennt – z.B. 70100.011000) auf den Beleg schreiben

	4. 
	Belege, die zum gleichen Zweck gehören, z.B. Einkäufe für einen Seniorennachmittag, können zusammengerechnet und in einer Summe erfasst werden, dann bitte als Buchungstext: Auslagenerstattung Seniorennachmittag

	5. 
	Geld auszahlen oder einnehmen

	6. 
	Belege in Business Central erfassen – aussagekräftiger Text, z.B. „Tankbeleg Gemeindefahrt vom 7.6.2024“ – Belegdatum muss korrekt sein (das Datum des tatsächlichen Kasseneingangs oder – ausgangs, also der Tag, an dem man das Geld „in der Hand hatte“, um es rauszunehmen oder reinzulegen) 

	7. 
	Belegnummer aus Business Central auf den Beleg schreiben

	8. 
	Kassenbestand regelmäßig kontrollieren (an den Tagen, an denen Buchungen durchgeführt werden, mindestens zum Ende eines Monats)

	9. 
	wenn Kassenbestand > € 300, Geld auf das KG-Konto einzahlen (der Bargeldbestand ist nur bis zu einer Grenze von € 500 im Falle eines Diebstahls versichert) – bitte nicht vergessen, diese Ausgabe in Business Central über 17900 zu erfassen

	10. 
	Ende des Monats aus Business Central das vollständige Kassenbuch für den Monat auf dem PC abspeichern, ausdrucken und auf die Belege heften 

	11. 
	Zeichnungsberechtigte unterschreiben das Kassenbuch und bestätigen damit, dass der Kassensollbestand (Buchbestand) und der Kassenbestand (Geldbestand) übereinstimmen – das Kassenbuch wird als ganzes unterschrieben, eine Unterschrift auf den einzelnen Belegen ist nicht notwendig

	12. 
	Kasse in Business Central freigeben

	13. 
	Beleghefter mit Kassenbuch und Einzelbelegen zum Kirchenkreisamt schicken (bis spätestens 10. des Monats – im Fall von Urlaub oder Krankheit bitte Bescheid geben) – er verbleibt dort bis zum Jahresabschluss – ggf. eine Kopie oder Scan für die Gemeinde anfertigen

	14. 
	wichtig: Es war in einigen Gemeinden üblich, am Ende des Monats den Periodensaldo auszugleichen und die Barkasse auf 0 zu bringen, dieses ist nun nicht mehr nötig, auch am Ende des Monats verbleibt Geld in der Barkasse
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